
 
 

 
 

Leitlinien für die Städtereise des KJR Oberallgäu 
 
 

 
Grundsätze im Umgang miteinander: 

 
- Wir respektieren einander in unserer Persönlichkeit und Vielfalt.  
- Jede teilnehmende Person trägt Verantwortung für sich selbst und die Gruppe  

(Rücksicht und Hilfsbereitschaft) 
 
 

Weitere Regeln für die Dauer der KJR-Freizeit: 
 

- 0-Toleranz von Gewalt, Mobbing, Diskriminierung, sexuelle Belästigung oder 
Sachbeschädigung.  
 

- Die Hausordnung der Unterkunft sowie lokale Regeln sind einzuhalten.  Die Zimmer 
sind ordentlich zu halten. Fremdes Eigentum ist sorgfältig zu behandeln. 

 
- Alkohol, Drogen und Rauchen (auch E-Zigaretten/Vapes) sind nicht erlaubt, 

unabhängig vom Alter. 
 

- Freie Zeit außerhalb der Unterkunft nur in Kleingruppen (mind. 3 Personen). 
 

- Regeln und Absprachen sind für alle verbindlich (insbesondere Ausgeh- und 
Ruhezeiten, sowie Treffpunkte- und -zeiten). 
 

- Die Nutzung von Smartphones ist erlaubt, aber unerwünscht und darf das 
Gruppenleben nicht stören. Das Verbreiten unangemessener Inhalte ist verboten. Wir 
werden die Details vor Ort mit allen Beteiligten besprechen. 

 

Konsequenzen bei Regelverstößen 

Je nach Schwere des Verstoßes können folgende Maßnahmen erfolgen:  

1. Ermahnung und Gespräch 
2. Einschränkung von Aktivitäten 
3. Information der Erziehungsberechtigten 
4. Ausschluss von Programmpunkten 
5. Vorzeitige Heimreise auf eigene Kosten 

 

Anerkennung der Regeln 

Mit der Teilnahme an der Jugendreise erkennen die Teilnehmenden sowie deren 
Erziehungsberechtigte dieses Regelwerk verbindlich an. 

 
 
 


